Kriterien zur Sicherstellung einheitlicher Berurteilungsmaßstäbe entsprechend des Beschlusses der Beurteilungskonferenz der Leibniz Universität Hannover vom 29.01.08

Bei der Gesamtbewertung sollten die einzelnen Leistungsmerkmale ausgeschöpft werden. Die Mitglieder der Beurteilungskommission einigten sich auf folgende Maßstäbe:

Rangstufe C ist für solche Bedienstete gedacht, die den erheblichen Anforderungen an ihrem Dienstposten/Arbeitsplatz in der Leibniz Universität in vollem Umfange und in jeder Hinsicht gerecht werden; diese Rangstufe rechtfertigt jederzeit eine Beförderung/Höhergruppierung.
Die Rangstufe B kommt für einen wesentlich kleineren Kreis von Bediensteten in Betracht, welche sich aufgrund ihrer besonderen Leistungen heraus heben und besonders zu fördern sind.
Die Rangstufe D stellt eine deutliche Abschwächung gegenüber der Rangstufe C dar. Diese Bediensteten bedürfen gezielter Hilfs- und Fortbildungsmaßnahmen.
Die Rangstufe A kann nur in ganz wenigen Fällen bei überragendem und vorbildlichem Leistungsverhalten zugestanden werden.

Die Zweitbeurteiler haben insbesondere sicher zu stellen, dass eine Vergabe der Rangstufen nach einheitlichen Maßstäben erfolgt.
Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Befähigungseinschätzung und die dort festgelegten Merkmale.

